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Ausschreibungsverfahren &  
Ausnahmeregelung für Bürgerenergiegesellschaften 

Wissenswertes für die Planung bei PV- und Wind-Projekten 

Was muss bei der Teilnahme an Ausschreibungen für Wind- und PV-Anlagen be-
achtet werden? Um Bürgerenergiegesellschaften nicht zu benachteiligen, gibt es 
eine Ausnahmeregelung von der Ausschreibung. Wann können Bürgerenergiege-
sellschaften davon Gebrauch machen? Und wie entscheidet eine Bürgerenergie-
gesellschaft, ob sie lieber von der Ausnahme Gebrauch macht oder am Aus-
schreibungsverfahren teilnimmt? 
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Einleitung 
 
Das Ausschreibungsverfahren wurde in 
Deutschland 2015 eingeführt. Damals einigte 
sich die Große Koalition auf eine Novelle des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), in dem 
die Erprobung von Ausschreibungsverfahren 
für Solar-Freiflächenanlagen festgelegt wurde. 
Seit der EEG-Novelle von 2017 sind Ausschrei-
bungen ein festgeschriebenes Instrument, das 
nicht nur für Solar-Freiflächen-, sondern auch 
für Wind-Onshore- und weitere Technologien 
angewandt wird. Ziel der EEG-Novelle war es, 
die seit 2000 im Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) geregelten festen Einspeisevergütung 
bzw. später Marktprämien für Erneuerbare-
Energien-Anlagen größtenteils abzuschaffen 
und den Ausbau wettbewerbsorientierter zu 
gestalten. So erhalten die Betreiber zwar wei-
terhin einen garantierten Preis für den einge-
speisten Strom, der aber vom Wettbewerb 
innerhalb der Ausschreibungen geregelt wird. 
Entsprechend erhalten Anlagenbetreiber, die 

die niedrigsten Gebote eingereicht haben, ei-
nen Zuschlag, bis zu der Höhe, in der das vom 
Gesetzgeber festgelegte Ausschreibungsvolu-
men erreicht ist (siehe Kapitel 1). Für Solar-
Aufdach-Anlagen ab 1 MW gibt es seit 2021 
Ausschreibungen. Ab Mai 2025 gilt eine abge-
senkte Mindestgröße von 750 kW.  
 
Nach wie vor gibt es, auch von uns, starke Kri-
tik am Ausschreibungsverfahren, da es kleine 
Unternehmen wie zum Beispiel Bürgerenergie-
genossenschaften benachteiligt (siehe Kasten) 
und das Ziel, den Ausbau der Erneuerbaren zu 
vergünstigen, insgesamt nicht erreicht wurde. 
Seit 2023 greift nun eine Ausnahmeregelung im 
EEG (§22b) für Solar-Freiflächen-, Solar-
Aufdach- und Wind-Onshore-Anlagen  
(siehe Kapitel 2), die es Bürgerenergiegesell-
schaften unter bestimmten Bedingungen er-
möglicht, auch ohne die Teilnahme an der Aus-
schreibung gefördert zu werden. Die Inan-
spruchnahme der Ausnahmeregelung kann 
Vor- und Nachteile mit sich bringen, sodass 

Kritik am Ausschreibungsverfahren 
Das BBEn hat sich seit jeher gegen die Ein- und Durchführung von Ausschreibungsverfahren 
ausgesprochen. 2014 veröffentlichte das BBEn gemeinsam mit dem BUND die Studie 
„Marktrealität von Bürgerenergie und mögliche Auswirkungen von regulatorischen Eingrif-
fen“. Zwei zentrale Einwände seien hier kurz aufgeführt: 

• Erstens verlangsamen Ausschreibungsverfahren die Energiewende, indem sie mit 
den festgelegten Ausschreibungsvolumina eine Obergrenze für den Zubau erneuer-
barer Energien definieren. 

• Zweitens benachteiligen sie kleinere Unternehmen und hier speziell Bürgerenergie-
gesellschaften. Projektentwicklungs- und Genehmigungskosten, die zwar notwendig 
sind, um ein Gebot abgeben zu können, aber nun nicht mehr garantieren, dass das 
Projekt umgesetzt wird, können von größeren Unternehmen leichter finanziert wer-
den. Dies ist dadurch begründet, dass größere Unternehmen das Risiko, leer auszu-
gehen – anders als regional verortete Bürgerenergiegesellschaften – über mehrere 
Projekte streuen können. Bürgerenergiegesellschaften können häufig nicht auf grö-
ßere Rücklagen zurückgreifen und gehen somit ein höheres Risiko ein, im Falle eines 
ausbleibenden Zuschlags Verluste zu machen. Durch das höhere Risiko müssen Bür-
gerenergiegesellschaften gleichzeitig stärker abwägen, wie niedrig sie ihren Ge-
botswert angeben, um einerseits mit größeren Unternehmen konkurrieren zu können, 
und andererseits das Projekt wirtschaftlich darstellen zu können. 

 
 

https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Studien/Studie_Marktrealitaet_von_Buergerenergie_und_moegliche_Auswirkungen_von_regulatorischen_Eingriffen_BBEn_BUND_042014.pdf
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Studien/Studie_Marktrealitaet_von_Buergerenergie_und_moegliche_Auswirkungen_von_regulatorischen_Eingriffen_BBEn_BUND_042014.pdf
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Bürgerenergiegesellschaften abwägen müssen, 
ob sie an der Ausschreibung teilnehmen oder 
von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen 
wollen (siehe Selbst-Check). 
 

Ausschreibungsverfah-
ren für Solar-Aufdach, 
Solar-Freifläche und 
Wind-Onshore 
 
Um an einem Ausschreibungsverfahren teilzu-
nehmen, müssen die Teilnahmevoraussetzun-
gen erfüllt, die entsprechenden Unterlagen 
eingereicht und eine Sicherheit sowie eine Teil-
nahmegebühr gezahlt werden. Dies muss bis zu 
einem bestimmten Stichtag geschehen, damit 
die Bundesnetzagentur das  
Gebot berücksichtigt. 
 
Pro Ausschreibungsverfahren deckelt die Bun-
desnetzagentur: 

• das Ausschreibungsvolumen, das be-
stimmt, wie viel installierte Leistung (in 
Kilowattpeak (kWp)) insgesamt geför-
dert werden soll und 

• den Höchstwert für die im Gebot anzu-
gebende Förderung (in Cent pro Kilo-
wattstunde (ct/kWh)). 

 
Zentrale Bestandteile eines jeden Gebots sind 
dabei: 

• die Gebotsmenge (die geplante Anla-
genleistung (kWp)) und 

• der Gebotswert, also der Wert (in 
ct/kWh), den der*die Bietende für den 
erzeugten Strom erhalten möchte. Die-
ser darf den Höchstwert nicht über-
schreiten. 

 
Die Bundesnetzagentur bezuschlagt die Gebo-
te mit den niedrigsten Gebotswerten, bis das 
festgelegte Ausschreibungsvolumen erreicht 
ist. Sollten mehrere Gebote den gleichen Ge-
botswert bieten, wird die Anlage mit der nied-
rigeren Gebotsmenge zuerst bezuschlagt. 
 
Nicht-bezuschlagte EE-Anlagen erhalten keine 
Förderung, können aber am nächsten Aus-

schreibungsverfahren abermals teilnehmen. 
Bezuschlagte EE-Anlagen müssen innerhalb 
eines definierten Zeitraums je nach Technolo-
gie errichtet werden. Andernfalls muss eine 
Pönale gezahlt werden und die Bezuschlagung 
erlischt gegebenenfalls. 
 
Unterschiede zwischen Solar-Aufdach, Solar-
Freifläche und Wind-Onshore liegen v.a. in der 
Vergütung und den Fristen, der Prozess ist 
ähnlich, weshalb sie in den folgenden Abschnit-
ten weitestgehend zusammen behandelt wer-
den. 

 
Abbildung 1: Überblick über die einzelnen Ausschrei-
bungsschritte. Gelb bedeutet, dass dieser Schritt 
zeitsensibel ist. 

Aktuelle Informationen zu Gebotster-
minen, Ausschreibungsvolumina etc. 
befinden sich auf der Seite der Bun-
desnetzagentur: 
https://www.bundesnetzagentur.de/D
E/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/A
usschreibungen/start.html  
 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/start.html
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Teilnahmevoraussetzungen 
Als erster Schritt muss gewährleistet werden, 
dass die Teilnahmevoraussetzungen an der 
Ausschreibung erfüllt sind. Gebote müssen 
dabei immer 1) bieterbezogen und 2) projekt-
bezogen sein. Das bedeutet, 1) dass der*die 
Bieter*in, wenn die Anlage in Betrieb genom-
men wird, Betreiber*in der Anlage sein muss 
und, 2) dass im Gebot die spezifische Anlage 
und deren planmäßiger Standort konkretisiert 
werden müssen. Eine Änderung des Standorts 
ist auch nach dem Ausschreibungsverfahren 
noch möglich, kann jedoch mit einer Kürzung 
der Förderung einhergehen. 
Teilnahmevoraussetzung ist außerdem, dass 
die zu installierende Anlage eine entsprechen-
de Mindestgröße nicht unter- und teils auch 
eine Maximalgröße nicht überschreitet. 
 
Solar-Aufdach 
An einer Ausschreibung im Segment Solar-
Aufdach können Solaranlagen, „die auf, an 
oder in einem Gebäude oder einer Lärm-
schutzwand errichtet werden sollen1“ teilneh-
men. Die Anlage muss mindestens 1 MW groß 
sein und darf 20 MW nicht überschreiten. Ab 
Mai 2025 gilt eine abgesenkte Mindestgröße 
von 750 kW.  
 
Solar-Freifläche 
An einer Ausschreibung im Segment Solar-
Freifläche können „neu in Betrieb genomme-
nen Freiflächenanlagen und Solaranlagen auf 
baulichen Anlagen, die weder Gebäude noch 
Lärmschutzwände sind2“, teilnehmen. Solar-
Freiflächenanlagen müssen mindestens 1.001 
kW groß sein und dürfen 20 MW nicht über-
schreiten. Mit dem Solarpaket I wurde die Ma-
ximalgröße auf 50 MW erhöht, die jedoch der-
zeit noch nicht gilt. Aktuelle Informationen 
dazu bietet die BNetzA auf ihrer Webseite.  
 
                                                      
1 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Elek
trizitaetund-
Gas/Ausschreibungen/Solaranlagen2/Ausschreibungsverf
ahren/start.html 
 
2 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Elek
trizitaetund-
Gas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/start.html 
 

Besondere Solaranlagen (Agri-PV, Floating-PV, 
Moor-PV und Parkplatz-PV) werden durch das 
Solarpaket I bald mit einem heraufgesetzten 
Höchstwert in ein eigenes Untersegment für 
Ausschreibungen überführt. 
 
Wind-Onshore 
An einer Ausschreibung im Segment Wind-
Onshore können Windanlagen teilnehmen, die 
an Land errichtet werden sollen und bei denen 
es sich nicht um eine Pilotwindenergieanlage 
(d.h. Anlagen, die nach § 3 Nr. 37 EEG deutliche 
Verbesserungen im Vergleich zu bestehenden 
Windenergieanlagen aufweisen können).  
Die Mindestgröße der Anlage beträgt auch hier 
1.001 kW. Zusätzlich ist bei Wind-Onshore zu 
beachten, dass immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungen (BImSchG) und deren Mel-
dung an das Marktstammdatenregister der 
Bundesnetzagentur mindestens vier Wochen 
vor Gebotstermin erfolgt sein müssen. 
 
Gebotsunterlagen 
Der zweite Schritt ist das Ausfüllen der Ge-
botsunterlagen. Die erforderlichen Unterlagen 
können auf der Webseite der Bundesnetzagen-
tur1 eingesehen und heruntergeladen werden3. 
Ein sorgfältiges Ausfüllen ist notwendig, da es 
ansonsten zu einem Gebotsausschluss kom-
men kann. Für alle drei Segmente müssen 1) 
das Gebotsformular ausgefüllt werden und 2) 
Angaben zur Bevollmächtigung gemacht wer-
den, falls die Kontaktdaten der bevollmächtig-
ten Person nicht der Person, die im Gebotsfor-
mular genannt wird, entsprechen. 
 
Solar-Aufdach 
Das Formblatt „Standort“ muss zusätzlich aus-
gefüllt werden, wenn die Anlage auf mehreren 
Gemarkungen4 (pro Gemarkung ein Formblatt 
Standort) errichtet werden soll, da in diesem 
Falle die Angabemöglichkeiten für den Stand-
ort im Gebotsformular nicht ausreichend sind. 
 

                                                      
3 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Elek
trizitaetundGas/Ausschreibungen/start.html 
 
4 Eine Gemarkung ist eine Flächenunterteilung. In ihr wer-
den oftmals mehrere Grund- bzw. Flurstücke zusammenge-
fasst. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/Ausschreibungsverfahren/start.html
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Solar-Freifläche 
Das Formblatt „Standort“ muss unter genann-
tem Umstand (siehe Solar-Aufdach) auch bei 
einer Solar-Freiflächenanlage zusätzlich ausge-
füllt werden. Wenn der Entschluss gefasst wur-
de, die Sicherheit in Form einer Bürgschaft zu 
hinterlegen (mehr dazu im Abschnitt Gebühr & 
Sicherheit), muss auch das „Bürgschaftsformu-
lar“ den Gebotsunterlagen beigefügt werden. 
Zu guter Letzt kann optional auch ein „Bebau-
ungsplan“ schon der Bewerbung hinzugefügt 
werden. Sollte dieser anerkannt werden, hal-
biert sich die Sicherheit, die pro gebotener kW 
entrichtet werden muss. 
Der Bebauungsplan wird anerkannt, sollte 
mind. eine der folgenden Bedingungen  
erfüllt sein:  

• „Bebauungsplan, der (auch) mit Zweck 
der Errichtung von Solaranlagen auf-
gestellt oder geändert worden ist; 

• Bebauungsplan nach §30 des Bauge-
setzbuches, der vor dem 01.09.2003 
aufgestellt wurde 

• Planfeststellungsbeschluss, eine Plan-
genehmigung oder der Beschluss über 
eine Planänderung, die zumindest auch 
mit dem Zweck der Errichtung von So-
laranlagen beschlossen worden ist, mit 
Bezug auf Fläche, auf der die Anlage 
errichtet werden soll5“. 

 
Wind-Onshore 
Wie bei der Ausschreibung zu Solar-Freifläche 
muss das „Bürgschaftsformular“ bei Wind-
Onshore auch hinzugefügt werden, wenn die 
Sicherheit als Bürgschaft hinterlegt werden 
soll. Sollte der*die Bieter*in nicht Inhaber*in der 
BImSchG sein, muss das Formular „Inhaber 
BImSchG-Genehmigung“ dem Gebot beige-
fügt werden. Schlussendlich kann das Form-
blatt „Weitere Windenergieanlagen“ beigefügt 
werden. Dieses Formblatt muss ausgefüllt wer-
den, wenn das Gebot mehrere Windenergiean-
lagen umfassen soll. 
 

                                                      
5 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Elek
trizitaetund-
Gas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/Ausschreibungsverf
ahren/start.html 
 

Sicherheit & Teilnahmegebühr 
Um an einem Ausschreibungsverfahren teilzu-
nehmen, muss sowohl eine Teilnahmegebühr 
gezahlt als auch eine Sicherheit hinterlegt wer-
den. Die Teilnahmegebühr ist ein zu überwei-
sender Geldbetrag, von dem bei Misserfolg ein 
Viertel zurückerstattet wird. Die Höhe variiert je 
Technologie zwischen 451 € und 624 € (Stand 
2024, siehe auch Anhang). Für die Sicherheit 
muss ein fester Betrag je installierter Kilowatt-
stunde hinterlegt werden. Bei Solar-Aufdach 
muss die Sicherheit direkt an die Bundesnetza-
gentur überwiesen werden, bei Solar-Freifläche 
und Wind-Onshore besteht zusätzlich auch die 
Möglichkeit, eine Bürgschaft zu hinterlegen 
(siehe Gebotsunterlagen). Die Höhe der Si-
cherheit variiert ebenfalls je nach Technologie 
und liegt zwischen 25 € und 50 € pro im Gebot 
angegebenen kW (Stand 2024, siehe  
auch Anhang).  
 
Stichtage 
Die Gebotsunterlagen, Teilnahmegebühr und 
Sicherheit müssen spätestens am entspre-
chenden Stichtag bei der Bundesnetzagentur 
eingegangen sein. Dabei gibt es je nach Tech-
nologie 3-4 Stichtage jährlich, zu denen die 
Abgabe möglich ist6. Bis zu diesem Zeitpunkt 
kann ein Gebot auch zurückgezogenen werden. 
Zurückgezogene Gebote werden dabei von der 
Bundesnetzagentur gleichbehandelt wie nicht 
erfolgreiche Gebote (siehe Ergebnisse des Aus-
schreibungsverfahren). 
 
Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens 
Die Gebote mit den niedrigsten Gebotswerten 
werden bezuschlagt bis das Gesamtvolumen 
der Ausschreibungsrunde erreicht ist. Wenn 
mehrere Gebote den gleichen Gebotswert ha-
ben, werden die Gebote mit der niedrigsten 
Gebotsmenge zuerst bezuschlagt. Die Ergeb-
nisse werden von der Bundesnetzagentur im 
Internet veröffentlicht. Darüber hinaus werden 
die Bieter*innen auch über den Ausgang ihres 
Gebotes individuell informiert. 
Sollte das Gebot nicht erfolgreich gewesen 
sein, werden ein Viertel der Gebühr sowie die 
gesamte Sicherheit automatisch zurücküber-
wiesen. Eine Teilnahme an einem weiteren Aus-
                                                      
6 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fach the-
men/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/start.html 
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schreibungsverfahren als auch eine Errichtung 
ohne Förderung sind weiterhin möglich. 
Für Antragsteller*innen, die erfolgreich an der 
Ausschreibung teilgenommen haben, gilt nach 
der Installation der Anlage der in ihrem Gebot 
angegebene Gebotswert (in ct/kWh) als anzu-
legender Wert. Wenn der monatliche Marktwert 
unter dem Gebotswert liegt, erstattet der Staat 
dabei die Differenz (so genannte Marktprä-
mie). Sobald die Anlage erbaut wurde, wird die 
Sicherheit entweder zurücküberwiesen oder die 
Bürgschaft erübrigt sich. 
 
Pönale 
Sollte die Anlage nicht innerhalb eines techno-
logiespezifischen Zeitraums in Betrieb ge-
nommen worden sein, fällt eine Pönale an. 
Darüber hinaus kann es auch zu einer Straf-
zahlung kommen, wenn weniger Kilowatt als in 
der Gebotsmenge angegeben installiert wer-
den (siehe auch Anhang). 
 
Solar-Aufdach 
Der Zuschlag erlischt nach 252 Monaten – mit 
dem Ende der EEG-Förderung. Wer 20 Jahre 
vergütet werden will, muss die Anlage dem-
nach innerhalb von einem Jahr nach dem Zu-
schlag errichten. Wenn die Anlage bis nach 
Ablauf der 252 Monate nicht gebaut wurde, 
wird die Sicherheit als Strafe einbehalten. Für 
den Fall, dass die gebaute Anlage nicht 100 % 
der Gebotsmenge (in kWp) erreicht, wird die 
Sicherheit prozentual nicht zurückgezahlt. 
 
Solar-Freifläche 
Die Inbetriebnahme muss nach 24 Monaten 
erfolgen und der Antrag zur „Ausstellung einer 
Zahlungsberechtigung“ spätestens nach 26 
Monaten gestellt werden. Der Antrag kann 
nach Inbetriebnahme der Anlage und dem 
Vermerk der Anlage im Marktstammdatenre-
gister gestellt werden. Durch diesen Antrag 
kann die Anlage dem entsprechenden Gebot 
zugeordnet und entsprechend dem Gebotswert 
vergütet werden. Auch die Sicherheit wird nun 
zurückgewährt. Falls eines dieser beiden Krite-
rien nicht erfüllt wurde, muss eine Pönale in 
Höhe der Sicherheit gezahlt werden und die 
Bezuschlagung erlischt. 
Eine Pönale muss auch entrichtet werden, 
wenn die Anlagengröße unter 95 % der Ge-

botsmenge liegt. In diesem Falle bemisst sich 
die Strafe prozentual an der zu wenig  
installierten Leistung. 
 
Wind-Onshore 
Die Bezuschlagung erlischt 36 Monate, nach-
dem die Zuschläge bekannt gegeben wurden. 
100% der Sicherheit müssen in diesem Falle als 
Pönale gezahlt werden.  
Eine Verlängerung der Frist ist einmalig mög-
lich, wenn mindestens einer der folgenden Fälle 
eintritt: 

• für Zuschläge, die vor dem 29. Juli 2022 
erteilt wurden, um bis zu sechs Monate; 

• um bis zu 18 Monate, wenn ein Dritter 
ein Rechtsmittel gegen die Genehmi-
gung nach der Gebotsabgabe einge-
legt hat; 

• um bis zu 18 Monate, wenn der Herstel-
ler der Anlage insolvent geworden ist. 

 
Der Vergütungszeitraum beginnt, sobald die 
Anlage in Betrieb genommen wurde. 
Sollte die installierte Anlage größer sein als in 
der Gebotsmenge angegeben, besteht bei 
Wind-Onshore die Möglichkeit, mit einem 
Nachgebot am nächsten Ausschreibungsver-
fahren teilzunehmen. Das Nachgebot kann sich 
maximal auf 15 % der initialen Gebotsmenge 
belaufen. Installierte Leistung, die darüber 
hinaus geht, wird nicht gefördert. 
Schon vor der Frist von 30 Monaten nach Be-
kanntgabe des Zuschlages muss eine Pönale 
entrichtet werde, wenn die Anlage noch nicht in 
Betrieb ist: 

• innerhalb von 30 Monaten: 10 Euro pro 
kW Gebotsmenge 

• innerhalb von 32 Monaten: 20 Euro pro 
kW Gebotsmenge 

• innerhalb von 34 Monaten oder bei Er-
löschen des Zuschlags: 30 Euro pro kW 
Gebotsmenge 

 
Einen Überblick über alle Details ist auch ans 
Ende des Dokuments in Form einer  
Tabelle angehängt. 
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Ausnahmeregelung für 
Bürgerenergiegesell-
schaften 
 
Um die Akteursvielfalt auch im Ausschrei-
bungsverfahren von größeren Wind- und PV-
Projekten zu gewährleisten, wurden mit dem 
EEG 2023 Ausnahmeregelungen für Bürger-
energiegesellschaften (BEGen), die die Defini-
tion nach § 3 Nr. 15 erfüllen, geschaffen. 
Wollen BEGen von der Ausnahmeregelung Ge-
brauch machen, müssen sie nicht am wettbe-
werbsorientierten Ausschreibungsverfahren 
teilnehmen, sondern beantragen eine Vergü-
tung für den eingespeisten Strom, die sich an 
den Durchschnittswerten der vorherigen Aus-
schreibungen orientiert. Dafür müssen diverse 
Bedingungen und Regelungen beachtet und 
erfüllt werden (s. folgend). 
 
Voraussetzungen für Nutzung der Aus-
nahmeregelung 
Zuerst müssen die Kriterien für BEGen nach 
dem EEG (Voraussetzung 1) sowie weitere 
Bestimmungen etwa zur Anlagengröße (Vo-
raussetzung 2) erfüllt sein. Zudem bedarf es 
einer Mitteilung an die Bundesnetzagentur 
(Voraussetzung 3). 
 
Voraussetzung 1: Erfüllung der BEG-Kriterien 
nach dem EEG 
In § 3 Nr. 15 EEG 2023 sind die Kriterien für 
eine Bürgerenergiegesellschaft geregelt, wel-
che als Voraussetzung für eine Nutzung der 
Ausnahmeregelung von den Ausschreibungen 
zu erfüllen sind. Dabei ist die Rechtsform der 
Bürgerenergiegesellschaft offen und ermög-
licht es somit Genossenschaften, GmbH & Co. 
KGs, etc. von der Ausnahme Gebrauch zu ma-
chen. Folgende weitere Kriterien sollen ge-
währleisten, dass nur Projekte mit einer brei-
ten, regional verankerten Bürgerbeteiligung die 
Voraussetzungen erfüllen können.  
Mindestanzahl natürlicher Personen: Die BEG 
muss mindestens 50 natürliche Personen als 
stimmberechtigte Mitglieder oder Anteilseigner 
zählen (§ 3 Nr. 15 a) EEG 2023). Die einzelnen 
Personen können dabei zwar wechseln, die 
Mindestanzahl darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 

(ab Beantragung bei der BNetzA bis zum Ende 
des Förderzeitraums von 20 Jahren) 50 natür-
liche Personen unterschreiten. Hiermit soll eine 
breite Partizipation gesichert werden. 
Stimmrechte natürlicher Personen: Mindestens 
75 Prozent der Stimmrechte müssen bei natür-
lichen Personen liegen, die in einem Postleit-
zahlengebiet, das sich ganz oder teilweise im 
Umkreis von 50 Kilometern um die geplante 
Anlage befindet, nach dem Bundesmeldege-
setz mit einer Wohnung mindestens ein Jahr 
vor Gebotsabgabe gemeldet sind. (§ 3 Nr. 15 b) 
EEG 2023). Bei Solaranlagen zählt der Radius 
vom äußeren Rand der jeweiligen Anlage und 
im Fall von Windenergieanlagen von der 
Turmmitte. Damit werden auch Projekte er-
möglicht, für die sich Beteiligte verschiedener 
Landkreise für ein Bürgerenergieprojekt zu-
sammenschließen wollen. Die lokale Veranke-
rung der Stimmrechte soll die Akzeptanz und 
Wertschöpfung vor Ort fördern. 
Stimmrechte nicht-natürlicher Personen: 
Stimmrechte, die nicht bei natürlichen Perso-
nen liegen, können ausschließlich bei Kleinstun-
ternehmen, kleinen oder mittleren Unterneh-
men (KMU) (Definition s. Empfehlung 
2003/361/EEG der Kommission, 2003) oder bei 
kommunalen Gebietskörperschaften sowie 
deren rechtsfähigen Zusammenschlüssen lie-
gen (§ 3 Nr. 15 c) EEG 2023). 
Verteilung der Stimmrechte: Die Stimmrechte 
einzelner Mitglieder oder Anteilseigner einer 
BEG sind auf maximal zehn Prozent der 
Stimmrechte begrenzt (§ 3 Nr. 15 d) EEG 2023). 
Dies dient dem Zweck, den demokratischen 
Charakter einer BEG zu sichern. Zudem müssen 
die Stimmrechte der natürlichen Personen mit 
der Möglichkeit der tatsächlichen Einflussnah-
me auf die Gesellschaft und die Mitwirkung an 
Entscheidungen der Gesellschafterversamm-
lung verbunden sein. Dies muss vertraglich 
oder innerhalb der Satzung geregelt sein. 
Zusammenschlüsse: Kommt es zum Zusam-
menschluss mehrerer juristischer Personen 
oder Personengesellschaften zu einer Gesell-
schaft, ist es ausreichend, wenn jedes der Mit-
glieder der Gesellschaft die Voraussetzungen 
nach § 3 Nr. 15 a bis d EEG 2023 erfüllt. Falls 
eine Gesellschaft 100 Prozent der Stimmrechte 
einer anderen Gesellschaft hält, reicht es aus, 
wenn erstere die Anforderungen aus § 15 EEG 
2023 erfüllen. Eine Genossenschaft, die die 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32003H0361
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32003H0361
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Kriterien erfüllt, kann zum Beispiel für den Be-
trieb einer Anlage eine Tochter-GmbH grün-
den, sofern sie an ihr 100 Prozent der  
Stimmrechte hält. 
 
Voraussetzung 2: Anlagengröße und weitere 
Anlagen 
Im Rahmen der Ausnahmeregelung für BEGen 
wird die Anlagengröße für Windenergieanla-
gen auf 18 MW und für Solaranlagen auf sechs 
MW (§ 22 EEG 2023) begrenzt. 
Dabei wird im § 24 Abs. 2 EEG 2023 geregelt, 
wann Windenergieanlagen an Land oder Frei-
flächenanlagen bei der Ermittlung der Anla-
gengröße zusammengefasst werden. Darin 
heißt es, dass Anlagen zusammengerechnet 
werden, die innerhalb derselben Gemeinde in 
den letzten 24 Monaten in einem 2-Kilometer-
Radius1 in Betrieb genommen wurden7. Für 
BEGen gilt diese Regelung allerdings nur in 
Bezug auf andere Bürgerenergieanlagen. So 
können innerhalb von 2 Kilometern ein Bürger-
energie-Park und ein Nicht-Bürgerenergie-Park 
stehen. Das BBEn hat diesen Punkt mehrfach 
explizit gefordert. 
 
Empfehlung: Der sicherste Weg ist hier als BEG 
vor Abgabe der Mitteilung an die Bundesnetz-
agentur (BNetzA) mit dem zuständigen Netz-
betreiber oder der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde in Klärung zu gehen, um Ge-
wissheit im Umgang bei der Ermittlung der 
Anlagengröße zu haben. 
Weitere Bedingungen: Von der BEG darf in den 
vergangenen drei Jahren keine weitere Anlage 
im gleichen Technologiesegment in Betrieb 
genommen worden sein (siehe  
auch 2.3 Sperrfristen). 
 
Voraussetzung 3: Mitteilung an die Bundes-
netzagentur 
Um als BEG von der Befreiung der Ausschrei-
bung Gebrauch machen zu können, ist eine 
Beantragung über eine Mitteilung an die Bun-
desnetzagentur (BNetzA) erforderlich, in der 
dargelegt wird, dass es sich um ein Bürger-
energieprojekt nach EEG-Definition handelt (§ 

                                                      
7 gemessen im Fall von Freiflächenanlagen vom  
äußeren Rand der jeweiligen Anlage und im Fall von WEA 
von der Turmmitte der jeweiligen Anlage 
 

22 b Abs. 1 Nr. 1 und § 22 Abs. 2 Nr. 1 EEG 
2023). Für die Mitteilung steht auf der Seite der 
Bundesnetzagentur ein Formular8 zum Herun-
terladen zur Verfügung. 
 
Die Mitteilung muss für Windenergieanlagen 
spätestens drei Wochen nach BImSchG-
Genehmigung unter Angabe der Registernum-
mer bei der BNetzA eingegangen sein (§ 22 b 
Abs. 1 Nr. 2 EEG 2023). Bei Solaranlagen muss 
die Mitteilung drei Wochen nach Inbetrieb-
nahme bei der Bundesnetzagentur eingegan-
gen sein (§ 22 b Abs. 2 Nr. 1). Hierbei ist die von 
der BNetzA vergebene Marktstammregister-
nummer der EEG-Anlage anzugeben. 
 
Vergütung des Stroms 
Kann von der Ausnahmeregelung für BEGen 
Gebrauch gemacht werden, erhalten die Be-
treiber der Anlagen als anzulegenden Wert 
einen festen Cent-Preis für jede eingespeiste 
Kilowattstunde. Dieser orientiert sich an den 
Gebotswerten vorhergehender Ausschreibun-
gen. 
Bei Windenergieanlagen wird die Vergütung 
bestimmt nach dem Durchschnitt der Gebots-
werte des jeweils höchsten noch bezuschlagten 
Gebots der Gebotstermine für Windenergie an 
Land im Vorvorjahr (§46 Abs. 1 EEG 2023). Für 
Windparks, die vor dem 1. Januar 2025 in Be-
trieb gehen, wird die Vergütung ausnahmswei-
se aus dem Durchschnittswert des höchsten 
noch bezuschlagten Gebots des Vorjahres 
(2023) anstelle des Vorvorjahres (2022) gebil-
det. Dies ist wichtig, damit auch Bürgerener-
giegesellschaften vom 1. Januar 2023 erhöhten 
Höchstwert profitieren können. Das BBEn hat 
diesen Punkt mehrfach explizit gefordert. Die 
Änderung kann allerdings erst nach der beihil-
ferechtlichen Genehmigung der EU-Kommis-
sion angewendet werden. 
Bei Solaranlagen wird die Vergütung bestimmt 
aus dem Durchschnitt der jeweils höchsten 

                                                      
8 Formular für die Mitteilung an die  
Bundesnetzagentur: 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloa
ds/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/
Ausschreibun-
gen/FormularAnlagenBuergerenergiegesellschaften.pdf?_
_blob=publicationFile&v=1  
 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/FormularAnlagenBuergerenergiegesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/FormularAnlagenBuergerenergiegesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/FormularAnlagenBuergerenergiegesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/FormularAnlagenBuergerenergiegesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/FormularAnlagenBuergerenergiegesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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noch bezuschlagten Gebotswerte des jeweili-
gen Segments im Vorjahr der Inbetriebnahme 
(§48 Abs. 1a Sätze 1 und 2 EEG 2023). Dies 
ermöglicht BEGen, falls die Ausschreibungser-
gebnisse von Jahr zu Jahr sinken, eine höhere 
Vergütung. Die Bundesnetzagentur veröffent-
licht den jeweiligen Durchschnittswert für alle 
Technologien und Segmente bis zum 31. Janu-
ar des darauffolgenden Kalenderjahres. 
Diese Vergütung gilt ab Inbetriebnahme der 
Anlage 20 Jahre.  
 
Nachteile der BEG-Ausnahmeregelung 
 
„Sperrfristen“ 
Die Ausnahme von der Ausschreibung ist nur 
zulässig, wenn die BEG sowie deren stimmbe-
rechtigte Mitglieder oder Anteilseigner, die 
juristische Personen des Privatrechts sind, in 
den vorangegangenen drei Jahren keine Anla-
ge derselben Technologie und desselben Seg-
ments in Betrieb genommen haben (§22b Abs. 
1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 2 EEG 2023). In den drei 
Jahren nach der Inanspruchnahme und damit 
ab der Mitteilung an die Bundesnetzagentur 
sind zwar Inbetriebnahmen von Anlagen der-
selben Technologie und desselben Segments 
möglich, allerdings ist jegliche Förderung nach 
dem EEG für Anlagen derselben Technologie 
und desselben Segments ausgeschlossen, auch 
über die Teilnahme an einer Ausschreibung 
(§22b Abs. 5 EEG 2023) 
Hinweis: Die Sperrfrist gilt nicht für natürliche 
Personen, die an der BEG und zugleich an an-
deren BEGen beteiligt sind oder selbst Ener-
gieanlagen in Betrieb genommen haben oder 
in Betrieb nehmen. 
Die Sperrfrist hemmt BEGen daran, ihre Poten-
tiale mit der Planung weiterer Projekte aus-
schöpfen zu können. 
 
Nachweispflichten 
Ein Nutzen der Ausnahmeregelung bringt bü-
rokratischen Mehraufwand mit sich: Gemeint 
sind damit die strengen Nachweispflichten 
betreffend der Erfüllung der Bürgerenergievo-
raussetzungen gegenüber dem Netzbetreiber. 
Geregelt wird in § 22b Abs. 4 EEG 2023 auch, 
für welche Zeiträume die jeweiligen Anforde-
rungen nachzuweisen sind. Der Erstnachweis 
ist bei Inbetriebnahme durch Eigenerklärung 

abzugeben für die zwölf Monate, die der Mel-
dung bei der Bundesnetzagentur vorangegan-
gen sind. Bezüglich der Anforderungen nach § 
3 Nummer 15 Buchstabe a, c und d reicht aller-
dings der Nachweis für den Zeitraum des Be-
stehens der Bürgerenergiegesellschaft aus, 
auch wenn dieser Zeitraum kürzer ist. Weitere 
Nachweisführung müssen alle fünf Jahre er-
folgen, jeweils für die zwölf Monate, die dem 
Zeitpunkt der Nachweisführung vorangegan-
gen sind. Eigenerklärung sind bei späteren 
Nachweisführungen nicht mehr möglich. 
Wichtig: Erfolgen diese Nachweise nicht inner-
halb von zwei Monaten nach Ablauf der Fris-
ten, entfällt ab dem Monat nach Ablauf der 
Frist der Zahlungsanspruch der kompletten  
Vergütung! 
 
Verkaufsprospektpflicht 
Erfüllt eine BEG die Voraussetzungen nach § 3 
Nr. 15 a) EEG 2023 und erreicht die Mindestan-
zahl von 50 natürlichen Personen als stimmbe-
rechtigte Mitglieder/Anteilseigner, wird im 
gleichen Zuge die Prospektpflicht im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 des Vermögensanlagegesetzes 
(§6 VermAnlG) ausgelöst. Diese ist kostspielig, 
zeitaufwendig und formalistisch. 
Genossenschaften im Sinne des § 1 des Genos-
senschaftsgesetzes sind hingegen von dieser 
Prospektpflicht ausgenommen, wenn für den 
Vertrieb der Anteile keine erfolgsabhängige 
Vergütung gezahlt wird.  
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Selbst-Check – Teilnahme an der Ausschreibung 
oder Ausnahmeregelung? 
 
Bei der Nutzung der Ausnahmeregelung für Bürgerenergiegesellschaften (BEG) sind verschiedene 
Aspekte zu berücksichtigen. Jede BEG muss zunächst prüfen, ob sie die Voraussetzungen für die Aus-
nahmeregelung erfüllt. Wenn dies der Fall ist, muss abgewogen werden, ob die BEG die Ausnahmere-
gelung in Anspruch nehmen möchte oder lieber am Ausschreibungsverfahren teilnimmt, beispielswei-
se um die Sperrfrist zu vermeiden. 
Wenn alle Kriterien in der Checkliste mit "Ja" beantwortet werden können, empfiehlt es sich, die Aus-
nahmeregelung zu nutzen. Falls jedoch einzelne abzuwägende Kriterien mit "nein" beantwortet wur-
den, muss die BEG entscheiden, ob dies die Ausnahmeregelung für das Projekt ausschließt. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, ob die mit der Ausnahmeregelung verbundenen Bedingungen akzeptabel sind und 
die Vorteile insgesamt überwiegen. 
 
Check-Liste 
grün = Teilnahmevoraussetzungen für BEGen, um von der Ausnahme Gebrauch zu machen 
blau = bei der Entscheidung abzuwägende Aspekte 
 

Kriterium Ja Nein 

Erfüllt die Bürgerenergiegesellschaft die gesetzlichen Kriterien, um als solche anerkannt 
zu werden? 

 
 

 

Ist die geplante Anlage kleiner als 6MW (Solar-Aufdach bzw. Freifläche) bzw. 18MW 
(Wind Onshore)? (Dabei wurden auch weitere Anlagen desselben Segments und dersel-
ben Technologie berücksichtigt, die in den letzten 24 Monaten im Radius von 2 km um 
die geplante Anlage von einer BEG installiert wurden) 

  

Wurde in den letzten 3 Jahren keine Anlage desselben Segments und derselben Techno-
logie durch die BEG errichtet? (unabhängig davon, ob an den Ausschreibungen teilge-
nommen wurde oder nicht) 

  

Ist der Vorvorjahres- (Wind Onshore) bzw. Vorjahres- (Solar-Aufdach bzw. Freifläche) 
Durchschnitt der Gebotswerte des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Ge-
botstermine voraussichtlich ausreichend, um das Projekt zu finanzieren? 

  

Ist der Durchschnitt der Gebotswerte des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots 
der Gebotstermine des Vorvorjahres (Wind Onshore) bzw. Vorjahres (Solar Aufdach bzw. 
Freifläche) höher als die (höchsten) Gebotswerte in den letzten ein bzw. zwei Ausschrei-
bungs-Runden? (Falls nicht, wäre es denkbar in die Ausschreibung zu gehen und nur falls 
dies nicht erfolgreich ist, von der Ausnahme Gebrauch zu machen.) 

  

Kann garantiert werden, dass während der EEG-Förderung die gesetzlichen Kriterien für 
eine BEG (z.B. mindestens 50 natürliche Personen als stimmberechtigte Mitglieder im 
definierten Umkreis um die Anlage) dauerhaft erfüllt und alle fünf Jahre nachgewiesen 
werden können? 

  

Ist ein Verzicht auf die EEG-Förderung (inner- und außerhalb von Ausschreibungen) einer 
weiteren Anlage desselben Segments und derselben Technologie in den nächsten drei 
Jahren hinnehmbar? 
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Anhang 
 
Tabelle Übersicht Ausschreibungen (Stand Oktober 2024) 
 

 Solar-Aufdach Solar-Freifläche Wind-Onshore 

Teilnahme-
vorrauset-
zungen 

PV-Anlagen, die auf, an oder 
in einem Gebäude oder einer 
Lärmschutzwand errichtet 
werden sollen. 
 
Ab 1 MW, max. 20 MW 
 
Ab Mai 2025: 
Ab 750 kW, max. 20 MW 

Freiflächenanlagen und 
Solaranlagen, die auf, an 
oder in baulichen Anlagen 
errichtet werden sollen, die 
weder Gebäude noch 
Lärmschutzwände sind. 
 
ab 1.001 kWp, max. 20 
MWp 

Es darf sich nicht um eine Pilot-
windenergieanlage handeln. 
Bundesimmissions-
schutzrechtliche Genehmigungen 
und dessen Meldung an das 
Marktstammdatenregister der 
Bundesnetzagentur müssen vier 
Woche vor Gebotstermin erfol-
gen. 
 
Ab 1.001 kWp 

Gebotsun-
terlagen 

• Gebotsformular 
• Angaben zum Be-

vollmächtigten (falls 
Kontaktdaten der 
bevollmächtigten 
Person abweichen) 

• Formblatt Standort 
(falls benötigt) 

 

• Gebotsformular 
• Angaben zum Be-

vollmächtigten 
(falls Kontaktda-
ten der bevoll-
mächtigten Person 
abweichen) 

• Formblatt Stand-
ort (falls benötigt) 

• Falls vorhanden, 
Bürgschafts-
formular als Si-
cherheit 

• Falls vorhanden, 
Bebauungsplan 

• Gebotsformular 
• Formular Inhaber BIm-

SchG-Genehmigung 
(falls der Bieter nicht In-
haber der BImSchG-
Genehmigung ist) 

• Angaben zum Bevoll-
mächtigten (falls Kon-
taktdaten der bevoll-
mächtigten Person ab-
weichen) 

• Formblatt "weitere 
Windenergieanlagen" 
(falls benötigt) 

• Falls vorhanden, Bürg-
schaftsformular als Si-
cherheit. 

Teilnahme-
gebühr & 
Sicherheit 

TN-Gebühr: 451€ 
 
Sicherheit: 35€/gebotenes 
kW. 
 
Nur als Überweisung mög-
lich. 

TN-Gebühr: 624€ 
 
Sicherheit: 50€/gebotenes 
kW oder 25€/gebotenes 
kW mit Bebauungsplan 
 
Als Überweisung & als 
Bürgschaft möglich. 

TN-Gebühr: 597€ 
 
Sicherheit: 30€/gebotenes kW. 
 
Als Überweisung & als Bürg-
schaft möglich. 

Stichtage 1. Februar, 1. Juni, 1. Oktober 1. März, 1. Juli, 1. Dezember 
 

1. Februar/1. Mai/1. August/1. 
November 

Pönale Zuschlag erlischt nach 252 
Monaten. Sobald Anlage 
errichtet wurde, überweist 
Anschlussnetzbetreiber 35 € 
je in Betrieb genommene 
kWp. 

Pönale in Höhe der Sicher-
heit muss entrichtet wer-
den, wenn keine Inbetrieb-
nahme nach 24 Monaten 
erfolgt. Pönale muss zu-
sätzlich entrichtet werden, 
wenn nach 26 Monaten 
kein Antrag zur Ausstellung 
einer Zahlungsberechti-
gung gestellt wurde. 
 

36 Monate nach Bekanntgabe 
des Zuschlags erlischt dieser. 
Eine Verlängerung der Frist ist in 
folgenden Fällen möglich: 
 

• um bis zu 18 Monate, 
wenn ein Dritter ein 
Rechtsmittel gegen die 
Genehmigung nach der 
Gebotsabgabe eingelegt 
hat 
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Pönale muss gezahlt wer-
den, wenn installierte Ka-
pazität die Gebotsmenge 
um mehr als 5 % unter-
schreitet. Höhe der Pönale 
bemisst sich am Anteil der 
Anlagegröße, die realisiert 
wurde. 

• um bis zu 18 Monate, 
wenn der Hersteller der 
Anlage insolvent gewor-
den ist sowie 

• für Zuschläge, die vor 
dem 29. Juli 2022 erteilt 
wurden, um bis zu sechs 
Monate 

 
Schon vor Ablauf von 30 Mona-
ten nach Bekanntgabe muss eine 
Pönale entrichtet werden: 

• Nach 30 Monaten: 10 Eu-
ro pro kW Gebotsmenge 

• Nach 32 Monaten: 20 Eu-
ro pro kW Gebotsmenge 

• Nach 34 Monaten oder 
bei Erlöschen des Zu-
schlags: 30 Euro pro kW 
Gebotsmenge 
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